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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §37;

VStG §19;

Rechtssatz

Verweigert der Beschuldigte nach mehrfacher Au5orderung die Bekanntgabe seiner Einkommensverhältnisse,

Vermögensverhältnisse und Familienverhältnisse, so ist es zulässig, auf seine in einem parallel laufenden

Verwaltungsstrafverfahren gemachte Angaben zurückzugreifen.

Schlagworte

Persönliche Verhältnisse des Beschuldigten Sachverhalt Sachverhaltsfeststellung Mitwirkungspflicht
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